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vom Neoliberalismus spricht,
kann vom Kapitalismus nicht
schweigen" einmal gründlich
zu diskutieren, und zwar nicht
in der im schlechten Sinne ab-
strakten und historisch toten
Entgegensetzung von "Reform
und Revolution". Gefragt sind
innovative Antworten einer Ge-
sellschaftskritik, die auf der Hö-
he der Zeit ist und sich nicht in
die Kostümierung unwieder-
bringlich vergangener Kämpfe
wirft.
� Italienische Besonderhei-
ten: Schließlich ist davor zu war-
nen, aus der verständlichen Eu-
phorie von Florenz die italieni-
schen Erfahrungen auf den Rest
der Welt zu übertragen. Der Er-
folg von Florenz geht zum größ-
ten Teil auf das Konto der in-
nenpolitische Konstellation in
Italien. Dazu gehört u.a., daß
* die italienische Linke im Ver-
gleich zum übrigen Europa oh-
nehin generell recht stark ist,

* die Konflikte mit Berlusconi
seit einiger Zeit wachsen und
bereits zu einem Generalstreik
geführt hatten,
* die US-freundliche Haltung Ber-
lusconis auf breiten Widerstand
weit über die Linke hinaus stößt,
* Berlusconi einen Tag vor dem
Forum sein Gesetz zur freien
Richterwahl durchs Parlament
peitschte, was bis ins konserva-
tive Milieu hinein auf Ableh-
nung stieß,
* die psychologische Kriegfüh-
rung mit dem Gespenst eines
zweiten Genua zu Gegenreak-
tionen führte.
All dies sind Faktoren, die
nicht auf andere Länder über-
tragbar sind. Deshalb dürfte
es mindestens verfrüht sein,
in der Bundesrepublik ein
deutsches Sozialforum aus
dem Boden stampfen zu wol-
len. Die politischen Vorausset-
zungen dafür sind (noch?) nicht
vorhanden.

jedes WTO-Mitgliedsland das
formale Recht hat, diesen Kon-
sens zu verweigern und somit
den Beginn von Verhandlun-
gen zu verhindern. Es wird also
sowohl im Vorlauf zu Cancun
als auch auf der Tagung selbst
vermutlich noch mal sehr hart
gerungen werden. Neben eher
taktischen Differenzen zwischen
der EU und den USA – etwa über
die Frage der Reichweite eines
"MAI (Multilateralen Investiti-
onsabkommens) in der WTO"
– wird es vor allem darauf an-
kommen, ob ein mächtigeres
Entwicklungsland (etwa Indien,
China oder neuerdings Brasili-
en unter Lula) oder gar ein Bünd-
nis von Entwicklungsländern
mit dem Ziel auftreten wird, ei-
nen Durchmarsch der Indu-
strieländer in diesem Punkt zu
blockieren.
� Absage an ein "MAI light":
Auch innerhalb Europas regt
sich Widerspruch. Eine vom "Se-
attle to Brussels"-Netzwerk ("S2B-
Network") initiierte und inzwi-
schen von zahlreichen Organi-
sationen unterstützte "Gemein-
same Erklärung der europäi-
schen Zivilgesellschaft gegen
ein Investitionsabkommen in
der WTO" formuliert eine deut-
liche Absage an die von der EU
verfolgte Strategie, nach dem
Scheitern des MAI in der OECD
(1998) jetzt in der WTO einen
zwar etwas flexibleren, von den
Zielen her aber unverändert
einseitig auf Konzerninteressen
ausgerichteten Vertrag durchzu-
boxen. Zu Recht lassen sich die
EU-Pläne daher mit dem Begriff
"MAI light" zusammenfassen.
Die Argumente gegen ein "MAI
light" werden im einzelnen in
einer neuen Publikation des
S2B-Netzwerkes (s. Hinweis)
entwickelt. Die Autoren weisen
darauf hin, daß
* trotz ablenkender EU-Rhetorik
schon jetzt gefährliche Vorschlä-
ge im Sinne eines MAI-ähnli-
chen Abkommens in der WTO
vorliegen, so z.B. zum Einbezug
von Portfolio-Investitionen (US-
Vorschlag) oder zur Einführung
von Investor-to-State-Klagemög-
lichkeiten (Taiwan-Vorschlag);
* die einseitige Orientierung
auf Investitionsliberalisierung
und -schutz in der WTO zu La-
sten der eigentlich notwendi-
gen Verankerung sozial-ökolo-
gischer Konzernpflichten ginge;
* die Klagemöglichkeit im
WTO-Streitschlichtungsmecha-
nismus elementare demokratie-
politische Bedenken aufwerfen
würde, da sie ein Instrument zur
Aushebelung demokratisch ge-
troffener Gesetzesentscheidun-
gen zugunsten von Konzernin-
teressen bietet;

* eine Ausweitung der Themen-
palette der WTO-Runde die Ver-
handlungskapazitäten und
-schwerpunkte weg von den
eigentlich drängenden Proble-
men der Entwicklungsländer
und einer fundamentalen
WTO-Reform verschöbe.
� Wettbewerbsregeln für
wen? Zur Frage eines mögli-
chen Wettbewerbabkommens
in der WTO wird u.a. auf lang-
jährige internationale Diskus-
sionen zur Wettbewerbspolitik
seit den 1960er Jahren hinge-
wiesen. Aufgrund des Drucks
der internationalen Wirtschafts-
lobbies kam es aber bislang
nicht zu durchsetzbaren Rege-
lungen, die die Entwicklungs-
länder wirksam vor wettbe-
werbswidrigen Praktiken von
Konzernen schützen würden.
In den seit 1996 laufenden
WTO-Diskussionen ist nun die
Perspektive der Entwicklungs-
länder fast völlig verschwun-
den. Vielmehr drängt die EU
darauf, das sämtliche WTO-
Mitgliedstaaten grundlegende
wettbewerbsrechtliche Vor-
schriften einführen, um Markt-
zugangshindernisse für auslän-
dische Konzerne in Form (öf-
fentlicher) Monopole und Kar-
telle aus dem Weg zu räumen.
Den Unterstützern multilatera-
ler Wettbewerbsregeln in der
WTO geht es also vorrangig um
verbesserten Marktzugang für
transnational tätige Unterneh-
men – nicht um deren wirksa-
me Machteinschränkung. Somit
könnte ein WTO-Abkommen
auch wettbewerbspolitisch
sinnvolle Maßnahmen unter-
laufen, wie z.B. den Schutz von
infant industries gegen unfaire
Wettbewerbspraktiken mächti-
ger Transnationaler Konzerne.
Aus diesem Grund sollte wett-
bewerbswidriges Verhalten
außerhalb der WTO reguliert
werden.

Peter Fuchs und Thomas Fritz
sind Mitarbeiter von WEED.

Hinweise:
* Seattle to Brussels Network,
Investment and Competition
Negotiations in the WTO –
What’s wrong with it and what
are the alternatives?, Berlin-
Brüssel 2002 (in deutscher Fas-
sung als WEED-Arbeitspapier).
Bezug der englischen und deut-
schen Fassung: WEED, Bonner
Büro Bonn (s. Impressum),
engl. im Internet unter: www.
s2bnetwork.org
* Joint Statement by European
Civil Society Groups against an
Agreement on Investment in
the WTO, im Internet unter
www.s2bnetwork.org

Auf dem Weg nach Cancun:

Streit um Investitions-
und Wettbewerbsregeln
Für den 10.-14. September 2003 plant die Welthandelsorgani-
sation (WTO) ihre 5. Ministerkonferenz in Cancun/Mexiko.
Dort wird neben einer Zwischenbilanz der derzeit laufenden
Welthandelsrunde vor allem eine strittige Frage im Mittelpunkt
stehen: Soll die Agenda der WTO-Runde um Verhandlungen
zu den sog. Singapur-Themen (Investitionen, Wettbewerb,
Öffentliche Beschaffung; s. W&E 01/1997) erweitert werden
oder nicht? Das europäische NGO-Netzwerk "Seattle to Brus-
sels" (S2B) ist strickt gegen eine solche Machtausweitung der
WTO. Peter Fuchs und Thomas Fritz berichten.

eit Ende 2001 läuft in der
WTO die neue Welthan-
delsrunde mit einer schon

jetzt langen Themenliste. Zur
Diskussion stehen u.a.: Agrar-
handel, Dienstleistungen, Markt-
zugang bei Nichtagrargütern,
WTO-Regeln, Streitschlichtung,
diverse TRIPS- und Umweltfra-
gen. Zwar ist seit der letzten
WTO-Ministerkonferenz in
Doha/Katar (s. W&E 11-12/2001)
die Rhetorik von einer "Entwick-
lungsrunde" wohlfeil und die
euphemistische Formel „Doha
Development Agenda“ (DDA)
zur offiziellen Bezeichnung der
Runde erkoren worden. Doch
auf substanzielle Zugeständnis-
se bei ihren Schlüsselanliegen
warten die Entwicklungsländer
bislang vergeblich (z.B. Imple-
mentierungsprobleme der al-
ten WTO-Abkommen; Marktzu-
gang insbesondere im Agrar-
und Textilbereich; Konkretisie-
rung der Special and Differen-
tial Treatment-Regeln; Zuge-
ständnisse beim TRIPS-Abkom-

men in puncto Medikamenten-
zugang und Biodiversität). Statt-
dessen bezeichnet die EU (und
mit ihr das deutsche Wirtschafts-
und Arbeitsministerium) ein-
fach forsch ihre eigene Agenda,
vor allem ihr Drängen auf zu-
sätzliche Verhandlungen zu den
Singapur-Themen, als "Entwick-
lungsanliegen" und arbeitet auf
einen entsprechenden Beschluß
in Cancun hin.
� Von Doha nach Cancun:
Zur Erinnerung: Die Abschlus-
serklärung der WTO-Konferenz
in Doha enthielt zu den Singa-
pur-Themen noch kein verbind-
liches Verhandlungsmandat,
sondern legte fest, daß es nach
der 5. Ministerkonferenz (also
Cancun) zu Verhandlungen
kommen soll, wenn dort ein
"expliziter Konsens" der WTO-
Mitgliedstaaten über die Moda-
litäten der Verhandlungen er-
reicht wird. Vor allem auf Druck
Indiens wurde in Doha aus-
drücklich festgehalten, daß ent-
sprechend dieser Vereinbarung


